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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

BAO §26 Abs2

FamLAG 1967 §5 Abs3

1. BAO § 26 heute

2. BAO § 26 gültig ab 30.07.1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 412/1988

3. BAO § 26 gültig von 01.01.1962 bis 29.07.1988

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/13/0072 E 18. November 2009 RS 2 (hier nur der letzte Satz)

Stammrechtssatz

Erstreckt sich ein Aufenthalt über einen "längeren Zeitraum", so liegt nach der Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes "jedenfalls" ein "nicht nur vorübergehendes Verweilen" vor (vgl. in diesem Sinn etwa das hg.

Erkenntnis vom 28. November 2007, Zl. 2007/15/0055). Ein Aufenthalt ist demnach nicht schon dann "vorübergehend"

im Sinne dieser Rechtsprechung, wenn er zeitlich begrenzt ist.Erstreckt sich ein Aufenthalt über einen "längeren

Zeitraum", so liegt nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes "jedenfalls" ein "nicht nur

vorübergehendes Verweilen" vor vergleiche in diesem Sinn etwa das hg. Erkenntnis vom 28. November 2007, Zl.

2007/15/0055). Ein Aufenthalt ist demnach nicht schon dann "vorübergehend" im Sinne dieser Rechtsprechung, wenn

er zeitlich begrenzt ist.
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